
te; Plötner, Ralf; Prof. Dr. Polster, Regina; Pommer,
Birgit;  Ramelow, Bodo;  Reinhardt,  Daniel;  Rothe-
Beinlich,  Astrid;  Rudy, Thomas;  Schaft,  Christian;
Schard, Stefan; Schubert, Andreas; Schütze, Lars;
Stange,  Karola;  Tasch, Christina;  Thrum,  Uwe;
Tiesler,  Stephan;  Tischner, Christian;  Urbach,  Jo-
nas;  Vogtschmidt,  Donata;  Prof. Dr.  Voigt,  Mario;
Dr.  Wagler,  Marit;  Wahl, Laura;  Walk,  Raymond;
Weltzien, Philipp; Wolf, Torsten; Worm, Henry; Zip-
pel, Christoph. 

Präsidentin Pommer: 
Konnten alle Abgeordneten ihre Stimme abgeben? 
Es  gibt  keinen  Widerspruch.  Damit  schließe  ich
die Wahlhandlung und bitte die Wahlhelfenden um
Auszählung der Stimmen. 

Sehr  geehrte  Kolleginnen  und  Kollegen,  hier  die 
Bekanntgabe  der  Wahlergebnisse:  abgegebene
Stimmzettel  76,  ungültige  Stimmzettel  0,  gültige
Stimmzettel  76.  Auf  den  Wahlvorschlag  entfallen
61 Jastimmen, 15 Neinstimmen, es liegt keine Ent-
haltung vor. Damit hat der Wahlvorschlag die Mehr-
heit von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtags
erreicht. 

Ich gratuliere Herrn Eberhardt zu seiner Wahl. Ich 
gehe  davon  aus,  dass  er  die  Wahl  annimmt  und
wir  morgen  kurz  vor  dem  Mittag  die  Vereidigung
vornehmen können. 

(Beifall im Hause) 

Vielen  Dank.  Damit  schließe  ich  den  Tagesord- 
nungspunkt. 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 34 

Thüringer Bauordnung 
(ThürBO) 
Gesetzentwurf der Landesregie- 
rung 
- Drucksache 7/9641 - 
dazu: Beschlussempfehlung des 

Ausschusses für Infra- 
struktur, Landwirtschaft 
und Forsten 
- Drucksache 7/10048 - 

dazu: Änderungsantrag der 
Fraktionen DIE LINKE, 
der SPD und BÜND- 
NIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 7/10194 - 

ZWEITE BERATUNG 

Das  Wort  erhält  Frau  Abgeordnete  Lukasch  aus 
dem  Ausschuss  für  Infrastruktur,  Landwirtschaft
und Forsten für die Berichterstattung. 
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Wahl eines stellvertretenden 
Mitglieds des Thüringer Ver- 
fassungsgerichtshofs 
Wahlvorschlag der Fraktion der 
CDU 
- Drucksache 7/10180 - 

Folgende  Hinweise:  Für  eine  erste  Wiederholung 
der Wahl eines Stellvertreters für das weitere Mit-
glied des Thüringer Verfassungsgerichtshofs Herrn
Prof. Dr. Christoph Ohler hat die Fraktion der CDU
Herrn Kjell Eberhardt vorgeschlagen. Die Wahl er-
folgt ohne Aussprache und geheim. Auf den Wahl-
vorschlag müssen mindestens 60 Stimmen entfal-
len. 

Zur  Wahl:  Sie  erhalten  nach  Ihrem  Namensaufruf 
einen  Stimmzettel.  Sie  haben  eine  Stimme,  Sie
können also mit „Ja“ oder „Nein“ oder „Enthaltung“
stimmen.  Mehr  als  ein  Kreuz  oder  eine  nicht  ein-
deutige  Stimmabgabe  führen  zur  Ungültigkeit  des
jeweiligen Stimmzettels. 

Für  die  Wahlhilfe  sind  Frau  Abgeordnete  Baum, 
Herr Abgeordneter Liebscher und Herr Abgeordne-
ter Weltzien eingesetzt. 

Ich eröffne die Wahlhandlung und bitte die beiden 
mit der Schriftführung beauftragten Abgeordneten,
nun die Namen der Abgeordneten zu verlesen. 

Abgeordneter Urbach, CDU: 
Aust, René; Baum,  Franziska;  Beier, Patrick; Berg- 
ner,  Dirk;  Dr. Bergner, Ute;  Bilay, Sascha;  Blech-
schmidt, André; Braga, Torben; Bühl, Andreas; Cot-
ta, Jens;  Czuppon, Torsten; Dr. Dietrich, Jens;  Dit-
tes,  Steffen;  Eger, Cordula;  Emde,  Volker;  Engel,
Kati; Frosch, Karlheinz; Gleichmann, Markus; Gott-
weiss,  Thomas;  Gröger, Thomas;  Gröning,  Birger;
Güngör, Lena Saniye; Hande, Ronald; Dr. Hartung,
Thomas; Henfling, Madeleine; Henke, Jörg; Henkel,
Martin;  Herold, Corinna; Hey, Matthias;  Heym, Mi-
chael; Höcke, Björn; Hoffmann, Nadine; Jankowski,
Denny; Kalich, Ralf; Kellner, Jörg; Kemmerich, Tho-
mas;  Kießling,  Olaf;  Dr. Klisch,  Cornelia;  Kniese,
Tosca; Dr. König, Thadäus; König-Preuss, Kathari-
na;  Korschewsky, Knut;  Kowalleck,  Maik;  Lauden-
bach, Dieter; 

Abgeordneter Liebscher, SPD: 
Dr.  Lauerwald,  Wolfgang;   Lehmann,  Diana;  Lieb- 
scher,  Lutz;  Lukasch, Ute;  Dr. Lukin,  Gudrun;
Malsch, Marcus;  Dr.  Martin-Gehl, Iris;  Marx, Doro-
thea; Maurer, Katja; Meißner, Beate; Merz, Janine;
Mitteldorf,  Katja;   Mohring,  Mike;   Möller,  Denny; 
Möller, Stefan;  Montag, Robert-Martin;  Mühlmann, 
Ringo; Müller, Anja; Müller, Olaf;  Pfefferlein, Babet 

http://www.parldok.thueringen.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&LP=7&DokNum=10180&DokArt=Drs
http://www.parldok.thueringen.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&LP=7&DokNum=9641&DokArt=Drs
http://www.parldok.thueringen.de/parldok/tcl/PDDocView.tcl?mode=get&LP=7&DokNum=10048&DokArt=Drs
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Abgeordnete Lukasch, DIE LINKE:
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zu-
schauer am Livestream und oben auf der Tribü-
ne, „Beschlussempfehlung des Ausschusses für
Infrastruktur und Landwirtschaft zu dem Gesetz
der Landesregierung […] Thüringer Bauordnung
[…]: Durch den Beschluss des Landtags in seiner
130. Sitzung vom 14. März […] wurde der Gesetz-
entwurf an den Ausschuss für Infrastruktur, Land-
wirtschaft und Forsten überwiesen. Der Ausschuss
[…] hat den Gesetzentwurf in seiner 50. Sitzung am
20. März […] und in seiner 52. Sitzung am 23. März
[…] beraten sowie ein schriftliches Anhörungsver-
fahren und ein Online-Diskussionsforum durchge-
führt.“ 

Der Gesetzentwurf wurde mit verschiedenen Ände-
rungen beschlossen und zur Annahme empfohlen.
Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE)

Präsidentin Pommer:
Für die CDU-Fraktion erhält Herr Abgeordneter
Worm das Wort. 

Abgeordneter Worm, CDU:
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren, aufgrund umfassender Änderungserforder-
nisse soll eine Ablösung der bisher geltenden Thü-
ringer Bauordnung von 2014 erfolgen. Wir haben
also hier ein vollständig neues Gesetz vorliegen,
und das seit März, der drittletzten Plenarsitzung
vor Ende der Legislatur. Dabei war die Novelle we-
gen notwendiger Vereinfachungen und zum Abbau
bürokratischer Hürden schon seit Langem erforder-
lich. Der Referentenentwurf stammte übrigens vom
April 2023. 

Frau Ministerin, wieso hat die Landesregierung
denn überhaupt elf Monate gebraucht, um das Ge-
setz dem Landtag vorlegen zu können? Zur Be-
rücksichtigung der Hinweise aus der Baubranche
jedenfalls nicht. Darauf komme ich auch gern gleich
noch mal zurück. Dennoch haben wir uns im Aus-
schuss die größte Mühe gegeben und die zahlrei-
chen, vor allem aber umfangreichen Stellungnah-
men der Anzuhörenden gelesen. Was war dabei
festzustellen? Und zwar eins, was ich in dieser
Form bisher selten erlebt habe: Die schriftliche
Anhörung ergab ein verheerendes Bild. Nahezu
durchgängig wurde der Gesetzentwurf abgelehnt.
Besonders kritisch sehen die Anzuhörenden die
völlig fehlende Kommunikation nach Abgabe ihrer
Stellungnahme im Anhörungsverfahren der Landes-
regierung. Das meinte ich vorhin mit den elf Mo-

naten. Man könnte ja denken, dass sich die Lan-
desregierung mit den vorgetragenen Argumenten
auseinandergesetzt hat, auf die Anzuhörenden zu-
gegangen ist, gemeinsam über den Änderungsbe-
darf gesprochen hat. Noch mal zur Klarstellung: Mir
geht es um das Anhörungsverfahren der Landesre-
gierung, nicht um die Anhörung im Landtag. 

(Zwischenruf Abg. Bilay, DIE LINKE: Das ist
gerade das Thema! Die Anhörung im Land-
tag ist das Thema!)

Nein, meine sehr geehrten Damen und Herren,
maßgebliche Anzuhörende wie zum Beispiel die Ar-
chitektenkammer, die Ingenieurkammer, der Land-
kreistag, stellten fest, dass keine ihrer Anregun-
gen aufgenommen wurden und mit ihnen auch
gar kein weiterer Kontakt gepflegt wurde, also kei-
nerlei Anregung – wirklich keine. Nicht zuletzt des-
halb hat sich die Architektenkammer per E-Mail
vom 21. März 2024, zwei Tage vor der Ausschuss-
sitzung, an die Pressestellen der Fraktionen ge-
wandt und eindringlich gebeten – und ich zitiere
hier –, den Gesetzentwurf in seiner aktuellen Fas-
sung nicht zu beschließen und erneut einer inhaltli-
chen Befassung zuzuführen. Die Kammer schreibt
weiter: Aus unserer Sicht werden die mit dem Ge-
setzesvorhaben angestrebten Ziele verfehlt, denn
der Gesetzentwurf trägt zur Umsetzung der klima-
politischen Ziele und der notwendigen Transforma-
tion hin zum ressourcenschonenden Umgang mit
unserer Umwelt nicht ausreichend Rechnung. –
Das sagt die Architektenkammer zur Bauordnung.
Ich denke, das sollte man ernst nehmen. 

Zu guter Letzt hat die Präsidentin der Kammer auch
nicht den Weg in den Landtag gescheut, um alle
Fraktionen noch mal eindringlich zu bitten, dieses
Gesetz nicht zu verabschieden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir neh-
men Anhörungen ernst. Diese Anhörung im par-
lamentarischen Verfahren hat überdeutlich aufge-
zeigt, dass dieses Gesetz keine Zustimmung erfah-
ren darf. Wir lehnen deshalb den Gesetzentwurf
aufgrund der kritischen, großteils vernichtenden
Stellungnahmen der Anzuhörenden mit erheblichen
Bedenken ab. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU, Gruppe der FDP)

Präsidentin Pommer:
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erhält Frau
Abgeordnete Wahl das Wort.

Abgeordnete Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen, liebe Zuhörende, wir debattieren heute
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in zweiter Lesung über die Novelle der Thüringer
Bauordnung. Im Großen und Ganzen handelt es
sich dabei um eine ziemlich unspektakuläre Ange-
legenheit, denn im Wesentlichen handelt es sich
um rechtliche Anpassungen an das Europarecht
und um Übernahmen aus der 2002 neugefassten
Musterbauordnung des Bundes.

(Beifall DIE LINKE)

In Bezug auf diese Anpassungen an beide Rechts-
normen möchte ich beispielhaft kurz auf zwei Ände-
rungen eingehen.

Bei der ersten Änderung handelt es sich um die
eingeschränkte Bauvorlagenberechtigung in § 67.
Das Änderungserfordernis ergibt sich aus einem
Vertragsverletzungsverfahren der EU. Der jetzt im
Gesetzentwurf enthaltene Formulierungsvorschlag
wurde nach Auskunft des Infrastrukturministeriums
mit der Europäischen Kommission europarechts-
konform abgestimmt – also vor allem eine formale
Anpassung. 

Bei der zweiten Änderung geht es um das barrie-
refreie Bauen in § 53. Auch in diesem Fall ist es
so, dass sich Thüringen hier weitgehend an die Än-
derungen aus der Musterbauordnung anlehnt, also
dem Beispiel anderer Länder folgt. 

Wir halten die Änderungsvorschläge in diesen bei-
den Fällen für sehr vertretbar und werden dem ge-
samten Gesetzentwurf als Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen deshalb auch zustimmen. 

Neben diesen formalen Änderungen in der Bauord-
nung ergeben sich tatsächlich aber auch noch ei-
nige inhaltliche Verbesserungen, die sich zum Bei-
spiel aus den Vorgaben des Europarechts über
die Umsetzung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie
ergeben. In der neuen Thüringer Bauordnung fin-
den sich für die Förderung der Mobilitätswende
und einer kostengünstigen erneuerbaren Energie-
versorgung einige Verbesserungen: die Verringe-
rung der Abstände bei Dachsolaranlagen, eine Ver-
einfachung der Verfahren bei Freiflächen-Solaranla-
gen, die Möglichkeit für nachträgliche Wärmedäm-
mungen, die verringerten Abstandsregelungen bei
Wärmepumpen oder auch die Erleichterungen zur
Aufstockung von Gebäuden. Und gerade das Letz-
te ist zum Beispiel einer der kleinen Bausteine, mit
denen wir die Flächenneuversiegelung ein Stück
weit eindämmen können.

Ganz besonders freut mich, dass nun auch die ver-
pflichtende, gleichberechtigte Herstellung von Fahr-
radstellplätzen bei Neubauten endlich Pflicht wird.
Mit dieser neuen Bauordnung können Städte nun
auch endlich eine Stellplatzsatzung erlassen. Dies
gibt den Gemeinden mehr Freiheit bei der Park-

platzsteuerung und ist eine langjährige Forderung
vonseiten der Kommunen, aber auch Initiativen, die
sich für die Mobilitätswende einsetzen. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Also tatsächlich einige Verbesserungen für den Kli-
maschutz. Aber es bleibt dennoch festzuhalten,
dass die Möglichkeiten mit dieser Novelle nur unzu-
reichend genutzt werden. Wir Grüne werden daher
in der nächsten Legislaturperiode das Thema „Bau-
ordnung“ mit mehr Zeit auch wieder aufgreifen. 

Zukunftsweisend wäre etwa gewesen, dem Beispiel
elf anderer Bundesländer zu folgen und endlich
ordnungsrechtlich zu verankern, dass bei jedem
Neubau in Thüringen eine Solaranlage ganz selbst-
verständlich dazugehört. So gibt es in der baye-
rischen Bauordnung seit dem letzten Jahr eine
Pflicht zur Nutzung der Solarenergie auf Dachflä-
chen, die sich beispielsweise auch auf die landesei-
genen Immobilien bezieht. Vor diesem Hintergrund
bewerten wir Grüne es als eine vertane Chance,
dass sich diese Regelung nicht im Gesetzentwurf
der Landesregierung wiedergefunden hat. 

Aber so sinnvoll solche Einzelregelungen wie zum
Beispiel für Solarenergie auch sind, ganz grund-
sätzlich festzuhalten bleibt: Wir brauchen eine Bau-
wende in Deutschland. Das zeigt allein schon der
Blick auf folgende Zahlen: Der Bau- und Gebäude-
sektor in Deutschland ist für 90 Prozent des Roh-
stoffverbrauchs, für 55 Prozent aller Abfälle und
für 40 Prozent aller Treibhausgasemissionen ver-
antwortlich. Als Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
wünschen wir uns deshalb, dass sich die Landesre-
gierung im Rahmen der Bauministerkonferenz bei
der Weiterentwicklung der Musterbauordnung für
ein nachhaltiges und klimagerechtes Baurecht mit
voller Kraft einsetzt. 

All dies zeigt den Weiterentwicklungsbedarf der
Thüringer Bauordnung für die nächste Legislaturpe-
riode. Heute jedoch steht die Abstimmung über den
von der Landesregierung eingebrachten Gesetzent-
wurf an. Dazu muss man sagen, dass dieser vor
allem die Thüringer Bauordnung auf den Stand der
europa- und bundesrechtlichen Vorgaben anpasst.
Er enthält Verbesserungen in Bezug auf die En-
ergie- und Verkehrswende und vor allem schafft
er Rechtssicherheit für viele dringend notwendige
Bauinvestitionen in Thüringen.

Von daher kann ich die Arbeitsverweigerung der
CDU, die auch schon vor drei Monaten im ersten
Plenum angekündigt worden war und sich nun in
der heute vorgebrachten Position weiterhin verfes-
tigt, absolut nicht nachvollziehen, denn es geht um
Anpassungen an rechtliche Regelungen. Ich glau-
be, zur staatspolitischen Verantwortung gehört es
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dazu, manchmal solche kleinen Verbesserungen
auf den Weg zu bringen, auch wenn sie von der
rot-rot-grünen Landesregierung eingebracht worden
sind. Wir werben deshalb noch mal sehr freundlich
um Zustimmung. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsidentin Pommer:
Für die AfD-Fraktion erhält Herr Abgeordneter
Kießling das Wort.

Abgeordneter Kießling, AfD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete,
werte Zuschauer auf der Tribüne und auch im Netz,
heute geht es in der zweiten Beratung zum Gesetz-
entwurf der Landesregierung um die Umsetzung
des Onlinezugangsgesetzes, ebenso auch wieder
um die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen zur
Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur
Förderung der Nutzung von Energien aus erneuer-
baren Quellen.

Um noch mal ganz kurz zu meiner Vorrednerin an-
zuführen: Auf jedes Haus eine Solaranlage draufzu-
packen, ist zwar schön, nur wenn dort die Sonne
nicht scheint, macht das keinen Sinn. Das heißt,
man muss hier immer mal schauen, ob es sinnvoll
ist, und dann kann man darüber reden.

(Zwischenruf Abg. Dr. Lukin, DIE LINKE:
Tagsüber scheint häufig die Sonne!)

Aufgrund der Vielzahl von Änderungen wurde nun
ein Ablösegesetz auf den Weg gebracht, dies auch
mit dem Ziel, indirekt die sogenannten Treibhaus-
gase zu senken. Daher wurden nun auch einige
Änderungen vorgenommen, um die vermehrte Nut-
zung von Anlagen im Bereich der sogenannten er-
neuerbaren Energien zu ermöglichen. Im Bereich
Abstandsflächen von Solaranlagen auf Dachflächen
ist dies eventuell noch akzeptabel, jedoch zum Bei-
spiel bei der Wärmepumpe direkt an der Grund-
stücksgrenze eben nicht.

Die Änderungen bezüglich des Onlinezugangsge-
setzes sind notwendig – ohne Frage – und auch
zu begrüßen. In § 6 – Abstandsflächen beispiels-
weise heißt es jetzt neu in Satz 3 unter Absatz 1,
dass die Abstandsflächen für Windenergieanlagen
im Außenbereich nach dem Baugesetzbuch gerade
eben nicht gelten sollen, ebenso für Antennenanla-
gen bis 50 Meter Höhe. Dies dürfte nicht im Interes-

se der Mehrheit der Bürger sein und kann auch die
Gesundheit der Bürger negativ beeinflussen.

Neu ist auch in § 6 Abs. 7 der Punkt 4. Hier sol-
len auch für Wärmepumpen bis 2 Meter Höhe und
3 Meter Länge an der Grundstücksgrenze die Ab-
standsflächenregelungen nicht gelten, ohne Rück-
sicht auf die Lärmbelastung solcher Anlagen.

Neu ist in § 6 Abs. 7 weiterhin, dass ein Mindest-
abstand von 2,50 Meter von der Nachbargrenze
keine Rolle mehr spielen soll, auch zum Beispiel
bei gebäudeunabhängigen Solaranlagen mit einer
Höhe von 3 Metern und einer Gesamtlänge von
9 Metern je Grundstücksgrenze. Dies könnte aber
in der Realität zu einigen Problemen führen. Auch
die Berechnung der Tiefe der Abstandsflächen be-
misst sich nur noch nach der Höhe der lotrechtli-
chen Wand. Die Einbeziehung der Höhe des Da-
ches, wie in dem alten Gesetz, wird hier nicht mehr
in dem Umfang entsprechend mitberücksichtigt und
entfällt dann künftig, was eine weitere Reduzierung
der Abstandsflächen bedeutet.

Die Bauvorlagenberechtigungen wurden im neuen
§ 67 geregelt, unter anderem auch für antragstel-
lende Personen, welche in einem anderen Land
eventuell sogar wegen einer vergleichbaren Rege-
lung bauvorlagenberechtigt sind. Diese können sich
bei der Thüringer Ingenieurkammer eintragen las-
sen, müssen es aber nicht, sofern sie in einem an-
deren Land eingetragen sind. Die Untersagung des
Tätigwerdens als Bauvorlageberechtigte durch die
Ingenieurkammer Thüringen im alten § 64 Abs. 4
ist damit nun entfallen. Aufgrund der EU-Regelung
muss nun die Ingenieurkammer Thüringen ein Ver-
zeichnis der Bauvorlageberechtigten führen, aus
dem sich auch die Deckung der sich aus der Tä-
tigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren mit dem ent-
sprechenden Versicherungsschutz ablesen lässt.
Dieser Berufshaftpflichtversicherungsschutz ist ab
Eintragung und bis fünf Jahre danach zu führen
bzw. zu überwachen. Dies dürfte sich gerade bei
ausländischen Personen und Versicherungsanbie-
tern schwierig und aufwendig gestalten. Alle reden
von Bürokratieabbau, jedoch ist hier durch die EU-
Vorgaben genau das Gegenteil der Fall.

Die jahrzehntelange Forderung des Handwerks
nach Einführung einer sogenannten kleinen Bau-
vorlagenberechtigung, wie auch vom Thüringer
Handwerkstag e. V. zu dem in der letzten Woche
stattgefundenen parlamentarischen Abend auch
erst wieder schriftlich gefordert und von der AfD-
Fraktion bereits hier im Plenum beantragt, lehnen
Sie im Gegenzug jedoch ab. Hier wäre es mög-
lich gewesen, dass Ein- oder Zweifamilienhäuser
und kleine gewerbliche Bauten auch von unseren
gut ausgebildeten Handwerksmeistern und staatlich
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geprüften Technikern hätten vorgelegt werden kön-
nen. Die Erweiterung in § 67 wäre dann eine sinn-
volle Ergänzung gewesen, um die kleineren Bau-
maßnahmen zu beschleunigen und dem vieldisku-
tierten Fachkräftemangel zu begegnen.

Neu ist auch § 69 zur Eintragung und Löschung
von antragstellenden Personen nach § 68 Abs. 3.
Hier geht es in Absatz 2 um die notwendigen
Unterlagen der Ausbildungsnachweise, welche der
Kammer vorzulegen sind. Gibt der Antragsteller
jedoch an, die notwendigen Unterlagen zur Eintra-
gung nicht vorlegen zu können, so soll nun die In-
genieurkammer sich selbst die Unterlagen in dem
jeweiligen Herkunftsland des Antragstellers besor-
gen. So verlangt es die eingangs zitierte EU-Rege-
lung. Bei berechtigten Zweifeln an vorliegenden Un-
terlagen darf sich die Ingenieurkammer nun auch
noch selbst an eine zuständige Stelle im Herkunfts-
land wenden und dort entsprechend diese Prüfung
durchführen. Dies dürfte sich in der Praxis als
schwierig erweisen und ist noch dazu mit zusätzli-
chem nicht vertretbaren Aufwand für die Kammern
verbunden.

Für Personen, die aufgrund fehlender Qualifikation
nicht in die Liste der Vorlagenberechtigten eingetra-
gen werden können, soll die Ingenieurkammer nun
Ausgleichsmaßnahmen an Anpassungslehrgängen
oder Eignungsprüfungen laut Satzung zusätzlich
durchführen. Diese Maßnahmen sind aber zuvor
von der obersten Bauaufsichtsbehörde wiederum
zu genehmigen. Es muss also alles getan werden,
wie in der EU-Verordnung steht, ich zitiere: „Nach
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c des Vertrages [zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft] ist die
Beseitigung der Hindernisse für den freien Perso-
nen- und Dienstleistungsverkehr zwischen den Mit-
gliedstaaten“ zu erreichen. Scheinbar koste es, was
es wolle, meine Damen und Herren, auf Kosten
unserer Kammern. Hier legt uns die EU weitere bü-
rokratische Aufgaben vor, welche die Kammern mal
eben so zusätzlich erfüllen sollen. 

Auch der § 71 der Gesetzesvorlage, welcher die
vorübergehende und gelegentliche Dienstleistungs-
erbringung durch bauvorlageberechtigte Ingenieu-
rinnen und Ingenieure nebst Anzeigeverfahren re-
gelt, macht die ganze Sache noch komplizierter
und unübersichtlicher mit noch mehr Verwaltungs-
aufwand für die Ingenieurkammern.

Auch bei dem Thema „Windenergieanlagen“ in § 99
Abs. 1 gilt für Anlagen, die der Erforschung und
Entwicklung von Windenergie dienen, ein Abstand
von 1.000 Metern – von der Mitte des Mastfußes
bis zum Wohngebäude. Dieser Abstand darf laut
Abs. 2 durch Rechtsverordnungen durch das zu-
ständige Ministerium wieder jederzeit geändert wer-

den, gerade bei den bundesgesetzlichen Bedarfs-
vorgaben zur Flächenbereitstellung von Windener-
gieanlagen, die derzeit überall in Raumordnungs-
plänen und Flächennutzungsplänen diskutiert wer-
den. Im Abs. 3 gilt schon der Abstand bei Wind-
energieanlagen mit unter 50 Metern Gesamthöhe
überhaupt nicht mehr. Dieser Mindestabstand soll
auch nicht gelten, wenn ein genehmigter Raumord-
nungsplan oder ein Flächennutzungsplan vorliegt –
und das alles auf Kosten der Gesundheit der Bür-
ger.

Das ist für mich, für meine Fraktion und viele Bür-
ger eine unakzeptable Regelung, was somit klar
zur Ablehnung Ihres Gesetzentwurfs führt. Ebenso
gilt die Ablehnung für die Beschlussempfehlung in
Drucksache 7/1408. Die dort angeführten Änderun-
gen sind zwar überwiegend sinnvoll, machen den
vorgelegten Gesetzentwurf aber dennoch nicht zu-
stimmungsfähiger. Dem Änderungsantrag in Druck-
sache 7/10194 zur Beschlussempfehlung, welcher
nur redaktionelle Änderungen enthält, können wir
natürlich gern zustimmen.

Ich bedanke mich daher für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.

(Beifall AfD)

Präsidentin Pommer:
Für die Gruppe der FDP erhält Herr Abgeordneter
Bergner das Wort.

Abgeordneter Bergner, Gruppe der FDP:
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, die Diskussion um die
Fortschreibung der Bauordnung hat in den letzten
zwei/drei Wochen hohe Wellen geschlagen. Eine
Kritik teile ich: Sie kam zu spät, um im parlamen-
tarischen Raum eine sorgfältige Debatte mit den
Betroffenen führen zu können. Eine weitere inhaltli-
che Kritik kann ich auch gut verstehen, nämlich den
Umstand, dass die Berufserfahrung bei der Öffnung
der Bauvorlageberechtigungen nicht mehr so gefor-
dert wird wie bisher, wobei ich auch an der bishe-
rigen Regelung kritisch sehe, dass beispielsweise
Erfahrungen in der Bauleitung überhaupt nicht be-
rücksichtigt worden waren. In meinen Augen ist al-
lerdings der vorliegende Entwurf der Bauordnung
nicht so schlecht, wie er in der Presse bewertet
wurde. Er ist dicht an der Musterbauordnung. Er
ist vergleichsweise schlank, was anderswo bereits
geregelt ist, ist hier nicht noch mal geregelt. Gerade
das, was Frau Kollegin Wahl soeben kritisiert hat,
sehe ich eher sympathisch. Er setzt auf die fachli-
che Kompetenz der Architekten und Ingenieure und
auch wenn ich mir – das wird Sie nicht wundern –
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bei dem Thema „Lehmbau“ gewünscht hätte, dass
er Eingang direkt in den Gesetzestext findet, kann
ich aus der gesamten Logik, einen schlanken Ent-
wurf vorzulegen, auch mit der Aufnahme in die Aus-
führungsbestimmungen leben.

Die Aufweichung des Kammerzwangs, die heute
schon angesprochen worden ist, ist dringenden EU-
rechtlichen Rahmenbedingungen geschuldet und
beschränkt sich auch nur auf die Gebäudeklasse 3.
Dafür ist es im Interesse der Architekten und In-
genieure, dass diese kleine Vorlageberechtigung,
von der hier die Rede war, nicht kommt. Ich finde
es auch beispielsweise richtig, dass keine Abriss-
genehmigungen mehr notwendig sein sollen. Das
hat etwas mit schlanken Abläufen und weniger Per-
sonal in den Behörden zu tun.

Unter dem Strich bleibt aber die unzureichende De-
batte der teils harschen Kritik, weswegen sich mei-
ne Gruppe aus dem Respekt vor dieser geäußerten
Kritik und aus dem Respekt vor den Verbänden
mehrheitlich gegen diesen Entwurf ausspricht. Ab-
weichend davon werde ich aus meiner beruflichen
Sicht zustimmen. Ich danke Ihnen.

(Beifall Gruppe der FDP)

Präsidentin Pommer:
Aus den Reihen der Abgeordneten liegt mir eine
weitere Wortmeldung vor. Bitte schön, für die Frak-
tion Die Linke Abgeordnete Lukasch.

Abgeordnete Lukasch, DIE LINKE:
Sehr geehrte Damen und Herren, wer die Zeitung
verfolgt hat, konnte in den letzten Tagen schon den
einen oder anderen Artikel über den Gesetzentwurf
der Bauordnung lesen. Nachdem das Gesetz zu-
letzt vor zehn Jahren umfänglich überarbeitet wur-
de, machen heute neue Herausforderungen eine
Überarbeitung dringend notwendig. Die Kritik, die
geäußert wurde, dass der Referentenentwurf ein
Jahr vorlag und nicht bearbeitet wurde, das kann
ich alles nachvollziehen. Zur Förderung und Nut-
zung der erneuerbaren Energien und Umsetzung
der Berufsqualifikation und für die europarechtliche
Umsetzung für Vergaben ist das unbedingt notwen-
dig. 

Der Gesetzentwurf sieht weiterhin eine Neugliede-
rung des bisherigen Textes und weitere Verände-
rungen, insbesondere die Anpassung an die Mus-
terbauordnung vor. Das war immer eine Forderung,
dass es bundeseinheitliche Bauordnungen und da-
mit das Bauordnungsrecht gibt. So werden unter
anderem die Hürden zur digitalen Antragstellung
abgebaut, die Energiewende unterstützt, indem Ab-

standsflächen verringert werden, Satzungsbefug-
nisse zur Unterstützung – das sagte Frau Wahl
schon – der Mobilitätswende gegeben und der Aus-
bau von Dachgeschossflächen zu Wohnzwecken
vereinfacht.

Ja, der Gesetzentwurf ist ein Kompromiss, den wir
treffen müssen zwischen allen Akteuren von A wie
Architektenkammer bis V wie Verband der Woh-
nungswirtschaft. Ja, die Bauordnung ist ein techni-
sches Regelwerk für Mindeststandards. Höher geht
immer und mehr geht auch immer. Einigen ist es
zu wenig Energiewende und die anderen wollen
schnell in serieller Bauweise Wohnungen bauen,
und zwar zu bezahlbaren Preisen. Den anderen ist
es zu viel Energiewende. 

Noch einmal: Die Bauordnung ist ein technisches
Regelwerk, das Mindeststandards regelt. Um es an
einem Beispiel zu machen, ich bin Frau Wahl au-
ßerordentlich dankbar, dass Sie das mit den Solar-
dächern gemacht hat, das ist genau das, was ich
auch aufgegriffen habe. Ich bin ein vollkommener
Gegner der Solarpflicht auf allen Dächern. Ich halte
dieses Modell für unsozial, denn die, die es sich
leisten können, machen sich die Dächer drauf, und
die, die das nicht können, gucken in die Röhre. 

(Beifall DIE LINKE)

Der Grundversorger muss die Leitungen ziehen,
auch für den, der viel Geld hat, für die Straßenla-
ternen und für Wege und Plätze, und wird dafür
bestraft, weil andere sich die Energie selber erzeu-
gen, dass nun die Preise von dem Grundversorger
steigen. Das halte ich für äußerst unsozial.

(Beifall DIE LINKE)

Ich bin dafür, dass alle einspeisen und alle davon
profitieren. Dann ist der Strom für jeden bezahlbar.

(Beifall DIE LINKE)

Wir müssen andere Wege in der Energiewende ge-
hen. Andere Bundesländer machen das mit einem
eigenen Gesetz. Wir müssen alle mit einbeziehen
und ich glaube nicht, dass die Bauordnung dafür
geeignet ist. Da müssen mehrere an einen Tisch.
Wir haben heute noch mehrere Gesetze auf der Ta-
gesordnung. Wir haben heute früh das Windener-
gie-Beteiligungsgesetz – oder wie sich das auch
immer nennt – verabschiedet. Also so, dass mehre-
re davon profitieren und dass das dann auch so
angewendet wird.

Die Bauordnung unterliegt keinem Dogma und
muss immer wieder angepasst werden in der
schnelllebigen Zeit, ob das Digitalisierung ist oder
auch in der Forschung, was Baustoffe oder auch
Bauprodukte betrifft, muss immer wieder geguckt
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werden, ist das alles noch so zeitgemäß, kriegen
wir das hin, welche DIN beziehen wir mit ein.
Das betrifft auch die Umsetzung, was Barrierefrei-
heit ist. Ja, das ist mir zu wenig, also ich sage
jetzt mal, man würde das schonen. Trotzdem un-
terliegen wir diesem Spannungsbogen, im sozia-
len Wohnungsbau preiswertes Wohnen anzubieten.
Manche Städte brauchen dringend die Wohnungen
und schnellen Wohnungsbau und die Allgemeinflä-
chen will auch immer niemand bezahlen, da ist
dann die Bauindustrie dran. Deswegen sage ich:
Es ist ein Kompromiss aus mehreren Dingen. Ich
empfehle, in der neuen Wahlperiode das Gesetz
schon nach der Halbzeit anzufassen und nicht erst
zum Ende der Wahlperiode. Wie zu Beginn meiner
Rede: Ich verstehe die Sorgen und es ist auch drin-
gend notwendig, in Kontakt zu bleiben.

Eines möchte ich noch erwähnen, weil gesagt wur-
de, dass die Architektenkammer nicht einbezogen
wurde. Im letzten Jahr war ich im Herbst mit dem
Fraktionsvorsitzenden bei der Architektenkammer
zum Gespräch mit meiner Mitarbeiterin. Wir hatten
uns gründlich auf das Architektenkammergesetz
und die Bauordnung vorbereitet. Die Architekten-
kammer – noch unter dem alten Vorstand – war
nicht bereit, mit uns darüber zu reden. Ich habe mir
extra noch mal den Notizzettel hervorgenommen;
es wurde keine Anmerkung dazu gemacht. Das
Gespräch jetzt ist mit dem neuen Vorstand entstan-
den. Erst jetzt kamen die Anmerkungen. Ich finde
das ein bisschen schwierig, wenn man schon bereit
ist, irgendwo hinzugehen, und wenn dann keine An-
sage gemacht wird oder keine Frage gestellt wird,
nicht diskutiert wird über einzelne Paragrafen – das
fand ich schon sehr spannend. Die Antwort war: Ja,
wir sind jetzt Frauen am Ruder und wir sehen das
und manches ein bisschen anders. Nur so viel zum
Reden und auch Zuhören. Das ist schon manchmal
etwas schwierig.

Die Fraktion Die Linke wird dem Gesetzentwurf auf
jeden Fall zustimmen. Danke.

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Lehmann:
Aus den Reihen der Abgeordneten liegen mir jetzt
keine weiteren Wortmeldungen vor. Für die Landes-
regierung hat sich Frau Ministerin Karawanskij zu
Wort gemeldet.

Karawanskij, Ministerin für Infrastruktur und
Landwirtschaft:
Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und
Herren Abgeordnete, wofür ist eigentlich eine Bau-
ordnung da? In unserer Bauordnung regeln wir,

mögliche Gefahren an Leib und Leben abzuwen-
den. Die Bauordnung ist vor allen Dingen dafür da,
dass wir in der öffentlichen Ordnung dort entspre-
chend Sicherheit und Qualitätsstandards gewähr-
leisten. Alles Weitere, was wir in der Bauordnung
manifestieren, in der Bauordnung regeln, ist Zusatz.
Wir haben vor allen Dingen das oberste Ziel, dass
wir hier Gefahren für die Menschen abwehren.

Vor dem Hintergrund ist es auch nicht verwun-
derlich, dass, wenn wir so eine Bauordnung als
Rahmenwerk anfassen, es natürlich viele Stellung-
nahmen gibt, viele Wünsche, die vorgetragen wer-
den, und dass wir vor allen Dingen in diesen un-
terschiedlichen Zielstellungen, die Verbände oder
auch Kammern hervorbringen, nicht alles gleicher-
maßen Eingang in ein Gesetz findet, das vor allen
Dingen vom Ursprung her der Gefahrenabwehr und
vor allen Dingen der baulichen Sicherheit dient. Ich
muss dazu auch einschränkend sagen, dass wir bei
den Anforderungen, die wir beispielsweise formulie-
ren an Umbau, an Bestandsgebäude oder auch an
das, was wir im Wesentlichen eher systematisch im
Blick haben, den Neubau, dass wir hier bei allem,
was den Vollzug oder die Details betrifft, nicht nur
auf die Bauordnung stieren sollten, sondern wir ha-
ben einen größeren Instrumentenkoffer. Wir haben
beispielsweise Elemente wie die Technischen Bau-
bestimmungen, wo eine Vielzahl von Details gere-
gelt wird, oder auch die Vollzugsbekanntmachung
der Thüringer Bauordnung, wo ebenfalls unterhalb
des Gesetzes viele Details geregelt werden und da-
mit natürlich auch die Einwände, die vorgebracht
werden, nicht einfach beiseite gewischt werden,
sondern an anderer Stelle einen Eingang finden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine Bau-
ordnung muss viele Interessen im Blick haben. Sie
muss zeitgemäß sein, sie muss verhältnismäßig
sein, auch in den verschiedenen politischen Ziel-
stellungen, die wir haben, damit wir beispielsweise
Wohnraum in ausreichendem Maße für alle Bevöl-
kerungsgruppen und für alle Bedürfnisse zur Verfü-
gung stellen können, und es ist vor allen Dingen
ein Rahmenwerk, das am Ende auch sicherstellen
muss, dass Bauen – und wir sind gerade in einer
Zeit oder in einer Phase, in der die Bauwirtschaft
sehr unter Druck geraten ist – auch bezahlbar sein
muss.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Ge-
setzentwurf setzt vor allen Dingen Verpflichtungen
aus dem Europarecht um. Das ist wichtig, damit
wir hier auch Rechtssicherheit in Thüringen haben.
Es wird vor allen Dingen Landesrecht angepasst
und auch die Musterbauordnung, also das, was
auch die Kolleginnen und Kollegen in anderen Bun-
desländern vollziehen, wird angepasst, sodass wir
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hier eine Einheitlichkeit haben und keinen Flicken-
teppich. Das schafft vor allen Dingen auch, und
das ist mir besonders wichtig, die Voraussetzung
für rechtssichere digitale Verfahren. 

Vor dem Hintergrund wundert es mich sehr, wenn
hier seitens der CDU-Fraktion dargestellt und der
Eindruck erweckt wird, dass offensichtlich alle an
der Anhörung Beteiligten nur Kritik vorzutragen hat-
ten. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Es ist
umfangreiche Kritik vorgetragen worden, aber wir
haben wichtige Bausteine auf den Weg bekommen.
Und ich möchte da vielleicht auch noch mal daran
erinnern, dass wir erst kürzlich auf dem Verbands-
tag der Wohnungswirtschaft zusammengesessen
haben und die CDU sehr deutlich gefordert hat,
dass es einen digitalen Bauantrag geben soll, dass
hier entsprechend auch die Stempellösung oder
auch ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
vorangebracht werden sollen. 

Das alles setzen wir in der Novelle der Thüringer
Bauordnung um. Und es ist ein sehr relevanter
Schritt, nicht nur für das Bauen selbst, sondern
vor allen Dingen auch in Bezug auf die Entbürokra-
tisierung. Und es war vor allen Dingen die Forde-
rung seitens der CDU oder das Versprechen an
die Wohnungswirtschaft, das umzusetzen. Es wird
zukünftig genau mit der geänderten Bauordnung
möglich sein, Bauanträge digital zu stellen. Es wird
genau an dieser Stelle möglich sein zu entbürokra-
tisieren – ganz einfach, ganz schlank und ganz
konkret. Ich verstehe aus diesem Grund überhaupt
nicht, wie man hier sagen kann, dass alle dagegen
waren, was überhaupt nicht stimmt. Wir haben eine
Synopse erstellt, wir haben es im Ausschuss disku-
tiert und Sie haben auch die Möglichkeit gehabt,
hier entsprechend Stellung zu beziehen und gleich-
zeitig Entbürokratisierung bzw. auch ein vereinfach-
tes Baugenehmigungsverfahren zu fordern, was wir
hier umsetzen. Und vor diesem Hintergrund kann
ich diese Forderungen hier nicht verstehen. 

(Beifall DIE LINKE)

Ich möchte vielleicht noch etwas ergänzen: Am
Montag tagte der Deutsche Forstwirtschaftsrat auf
der Wartburg und da gab es eine sehr interessante
Forderung auch in Bezug auf regionale Baustoffe,
auch in Bezug auf Bauen mit Holz. Das haben wir
in der Anpassung der Bauordnung vor zwei Jahren
schon vollzogen. Aber was wir nicht vollzogen ha-
ben und was jetzt die Änderung in der heutigen
Vorlage der Gesetzesnovelle schafft, ist, dass wir
es auch im Bereich von Bauen mit Holz als Typen-
bau – also nicht als Pilotierung, als Einzelbau, son-
dern als Typenbau – schneller genehmigt bekom-
men, dass wir das hier in der neuen Bauordnung
entsprechend umsetzen, indem wir sagen: Auch

Bauen mit Holz wird vereinfacht, auch in der Typen-
bauweise, damit wir möglichst schnell, gut, nach-
haltig und auch mit regionalen Rohstoffen bauen.

Jetzt kann man natürlich kritisieren, dass hier re-
gionale Rohstoffe in der Bauordnung nicht entspre-
chend genannt werden, dass beispielsweise andere
klimatische Nachhaltigkeitskriterien nicht geregelt
werden, so wie es entsprechend die Architekten-
kammer vorgetragen hat. 

Ja, meine Damen und Herren, nicht für alles ist die
Bauordnung zuständig. Wir können einzelne Bau-
stoffe in anderen Vorhaben regeln. Das macht aller-
dings nicht die Bauordnung. Wenn Sie mal googeln
oder in die Bauordnung reinschauen, da steht nicht
einmal Holz, sondern es geht immer um Klassifi-
zierungen an Brandschutzmaßnahmen, an Sicher-
heit bzw. an Typenregelungen, welche Gebäude-
klassen, welche Baustoffe, welche Eigenschaften
sie haben müssen. Da steht nichts von Beton, von
Kies oder von Holz. Aber es ist wichtig, dass wir es
umsetzen können, dass wir die Voraussetzungen
schaffen, und das schafft die Novelle der Thüringer
Bauordnung.

(Beifall Die Linke)

Zum Beispiel auch, was die Nutzungsänderung
betrifft: Wir wollen Vereinfachungen, Entbürokrati-
sierung haben. Dazu gehört es aber auch, dass
beispielsweise, wenn jemand ein Dachgeschoss
als Wohnraum nutzen möchte, dafür nicht extra
ein Genehmigungsverfahren notwendig ist, sondern
hier die Dachgeschosse zu Wohnzwecken ausge-
baut werden können, also sie von der Genehmi-
gung freigestellt werden können. Auch das regeln
wir mit der Novelle der Bauordnung. Insofern kön-
nen wir damit ein Stück weit Klimaschutz betreiben
und ein Stück weit einen Beitrag leisten, damit wir
nicht weiter Flächen verbrauchen, sondern eher im
Bestand bauen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gab
natürlich auch noch andere Kritiken, vor allen Din-
gen aus dem sozialen Bereich, was das Thema
„Barrierefreiheit“ betrifft. Vor dem Hintergrund der
demografischen Entwicklung in Thüringen soll die
Regelung zur Barrierefreiheit auch in der Bauord-
nung erweitert werden. Um mehr barrierefreien
Wohnraum zu schaffen, ist es in dem Gesetzent-
wurf vorgesehen, dass in Gebäuden, die mehr
als zwei Wohnungen haben, die Wohnungen min-
destens eines Geschosses barrierefrei erreichbar
sein müssen. Im Moment ist es so geregelt, dass
bislang nur ein Geschoss barrierefrei sein muss.
Wenn ein Aufzug drin ist, also ein Gebäude, das
sozusagen vertikal zugänglich sein muss, muss es
nicht nur ein Geschoss sein, was barrierefrei zu-
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gänglich ist, sondern es müssen zwei sein, also
auch eine Ausweitung der Wohnungen bzw. des
Wohnraums, der barrierefrei nutzbar ist. In § 53 bei-
spielsweise regeln wir darüber hinaus auch, dass
Freisitze, Balkons, Terrassen, also die Außenräu-
me, die auch zu einer Wohnung gehören, barrie-
refrei zugänglich sein müssen, also wir erweitern
dies entsprechend. Auch was die öffentlichen An-
lagen im Übrigen betrifft, müssen beispielsweise
nicht nur Sportstätten oder auch die Einrichtungen
des Gesundheitswesens oder auch der Bildung
und Kultur barrierefrei sein, sondern auch Einrich-
tungen des Erziehungswesens. Auch Rauchmelder
beispielsweise – um mal dieses Detail darzustel-
len, wie praktisch so eine Bauordnung dann auch
wirkt – müssen geeignet sein, sodass sie für gehör-
lose Menschen angepasst sein müssen. 

Es gibt noch einen gewissen Streit, den wir auch
ausgetragen haben, was generelle Barrierefreiheit
oder Erreichbarkeit von Wohnungen einschließt
oder nicht einschließt. Ich kann an dieser Stelle
nur sagen: Selbstverständlich setzt die generelle
Barrierefreiheit die Nutzbarkeit mit ein. Es gibt wei-
tere technische Baubestimmungen, also die DIN-
Normen, die weiterhin gelten, die in unveränderter
Weise weiterhin fortgeführt werden. Hier ist weiter-
hin verankert, dass generelle barrierefreie Erreich-
barkeit barrierefreie Nutzbarkeit bedeutet. 

(Beifall Die Linke)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit
entsprechende Ausnahmeregelungen nicht einfach
so genehmigt werden können, oder man sagt, das
interessiert jetzt nicht, wir haben jetzt hier einen
anderen Bestand und wir brauchen eine Ausnah-
me, ist in § 72 sehr genau geregelt, unter welchen
Bestimmungen überhaupt abgewichen werden darf,
damit man eine geringere Anzahl von barrierefrei-
en Wohnungen zur Verfügung stellt. Sie sehen,
es ist kein Rückschritt, sondern es ist ein Ausbau
der Barrierefreiheit und am Ende des Tages ist es
ein Kompromiss. Meine Bauordnung würde wahr-
scheinlich auch anders aussehen. Vielleicht würde
die Bauordnung von jedem einzelnen Abgeordne-
ten auch anders aussehen. Aber, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren, es ist ein Kompromiss,
der von verschiedenen Verbänden getragen ist. Es
ist ein Kompromiss, der unser thüringisches Bauen
in die Zukunft bringt, vor allen Dingen in puncto
Digitalisierung und vor allen Dingen in der Verein-
barkeit von bezahltem Wohnraum, barrierefreiem
Wohnraum und von nachhaltigem Bauen. Daher
bitte ich Sie um Zustimmung. Vielen Dank.

(Beifall Die Linke, SPD, Bündnis 90/Die Grü-
nen)

Vizepräsidentin Lehmann:
Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir
jetzt nicht vor. Dann schließe ich die Aussprache.
Wir kommen zur Abstimmung und starten zunächst
mit der Abstimmung über den Änderungsantrag der
Fraktionen Die Linke, der SPD und Bündnis 90/Die
Grünen in der Drucksache 7/10194. Wer dafür ist,
den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die
Fraktionen Die Linke, SPD, Bündnis 90/Die Grünen
und Herr Bergner aus der Gruppe der FDP. Gibt es
Gegenstimmen? Das sind Teile der AfD-Fraktion

(Zwischenruf Abg. König-Preuss, DIE LINKE:
Jetzt alle!)

– die AfD-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? Das sind
die CDU-Fraktion, die restlichen Teile der Gruppe
der FDP und eine fraktionslose Abgeordnete. Damit
ist der Änderungsantrag angenommen.

Wir kommen damit zur Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Infrastruk-
tur, Landwirtschaft und Forsten – Herr Bühl, ent-
schuldigen Sie!

Abgeordneter Bühl, CDU:
Ich glaube, ich bin zu früh dran. Zuerst die Be-
schlussempfehlung und danach würden wir na-
mentliche Abstimmung beantragen.

Vizepräsidentin Lehmann:
Genau, dann lese ich noch mal weiter. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Infrastruk-
tur, Landwirtschaft und Forsten in der Drucksa-
che 7/10048 unter der Berücksichtigung des Ergeb-
nisses der Abstimmung über den Änderungsantrag.
Wer sich dem anschließen kann, den bitte ich um
das Handzeichen. Das sind die Fraktionen Die Lin-
ke, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Herr Bergner.
Wer stimmt dagegen? Das sind die restlichen Stim-
men aus der Gruppe der FDP, die CDU-Fraktion,
die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Das ist eine
fraktionslose Abgeordnete. Damit hat meiner Mei-
nung nach die Beschlussempfehlung eine Mehrheit
hier im Parlament gefunden. Wird das angezweifelt,
dann zählen wir auch aus?

(Zwischenruf Abg. Müller, DIE LINKE: Ja!)

(Zwischenruf Abg. Kowalleck, CDU: Zählen
Sie mal aus!)

Okay, es gibt den Wunsch nach Auszählung. Dann
wiederholen wir die Abstimmung. Wer für die Be-
schlussempfehlung in geänderter Form ist, den bit-
te ich noch mal um das Handzeichen. Das sind
40 Stimmen. Die Gegenstimmen bitte. Das sind 36
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Gegenstimmen. Wer enthält sich? Das ist 1 Enthal-
tung. Damit ist die Beschlussempfehlung angenom-
men.

Wir kommen zur Abstimmung über den Ge-
setzentwurf der Landesregierung in der Drucksa-
che 7/9641 unter Berücksichtigung des Ergebnis-
ses der Abstimmung über die Beschlussempfeh-
lung. Hier ist namentliche Abstimmung beantragt.
Dann bitte ich die Schriftführer in diesem Fall, die
Karten einzusammeln. 

Es gibt einen Kollegen im Raum, dem es gerade
nicht so gut geht. Wir zählen jetzt aus und würden
dann für ein paar Minuten die Sitzung unterbrechen
und dann mit den Ergebnissen fortfahren.

Konnten alle Abgeordneten ihre Stimmkarte einwer-
fen? Das ist der Fall. 

Dann setzen wir fort. Ich habe ein Ergebnis, und
zwar: abgegebene Stimmen 77, davon 41 Jastim-
men, 35 Neinstimmen und 1 Enthaltung. Damit ist
der Gesetzentwurf mit Mehrheit in zweiter Beratung
angenommen (namentliche Abstimmung siehe An-
lage).

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Wir kommen zur Schlussabstimmung über den Ge-
setzentwurf. Wer dafür ist, den bitte ich, sich von
den Plätzen zu erheben. Das sind die Fraktionen
Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, der SPD und
eine fraktionslose Abgeordnete. Die Gegenstimmen
bitte. Das sind die Fraktionen der CDU, der AfD
und die Gruppe der FDP. Gibt es Enthaltungen?
Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzent-
wurf in der Schlussabstimmung angenommen. Ich
schließe diesen Tagesordnungspunkt. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 35

Thüringer Gesetz zur landes-
rechtlichen Umsetzung des
Wärmeplanungsgesetzes
Gesetzentwurf der Fraktionen
DIE LINKE, der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/9650 - 
dazu: Beschlussempfehlung des

Ausschusses für Umwelt,
Energie und Naturschutz
- Drucksache 7/10099 - 

dazu: Wärmeplanung bürgernah
und technologieoffen um-
setzen

Entschließungsantrag der
Parlamentarischen Gruppe
der FDP
- Drucksache 7/10106 - 

ZWEITE BERATUNG

Das Wort erhält zunächst Herr Abgeordneter Möller
für den Ausschuss für Umwelt, Energie und Natur-
schutz zur Berichterstattung. 

Abgeordneter Möller, SPD:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, liebe Besucherinnen am Li-
vestream und auf der Tribüne, wir legen heute
eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für
Umwelt, Energie und Naturschutz zu dem Gesetz-
entwurf der Fraktionen Die Linke, der SPD und
Bündnis 90/Die Grünen Thüringer Gesetz zur lan-
desrechtlichen Umsetzung des Wärmeplanungsge-
setzes vor. 

Durch den Beschluss des Landtags in seiner
131. Sitzung vom 15. März 2024 wurde der Ge-
setzentwurf an den Ausschuss für Umwelt, Energie
und Naturschutz überwiesen. Der Ausschuss für
Umwelt, Energie und Naturschutz hat den Gesetz-
entwurf in seiner 49. Sitzung am 15. März 2024, in
seiner 50. Sitzung am 17. April 2024 und in seiner
51. Sitzung am 29. Mai 2024 beraten sowie ein
schriftliches Anhörungsverfahren durchgeführt. 

Ich möchte Ihnen zwei Zitate von zwei Akteuren
aus dem Anhörungsverfahren noch mal ganz kurz
hier schildern, um deutlich zu machen, welche Be-
deutung dieser Gesetzentwurf hat. Zum einen hat
uns als Abgeordnete die Arbeitsgemeinschaft für
Wärme und Heizkraftwirtschaft angeschrieben. Das
ist im Kern der Spitzenverband für die Kraft-Wär-
me-Kopplung und für die Fernwärme, in dem ein
Großteil der Thüringer Stadtwerke als Fachverband
organisiert ist. Die schreiben uns: „Thüringen kann
Vorreiter für die Umsetzung des Wärmeplanungs-
gesetzes sein und damit seinen Städten und Ge-
meinden als erstes Bundesland die notwendigen
Sicherheiten bieten […]. Daran anknüpfend halten
wir den Entwurf des Thüringer Gesetzes zur lan-
desrechtlichen Umsetzung des Wärmeplanungsge-
setzes […] für sehr erwähnenswert. Mit diesem Ent-
wurf ist Thüringen Spitzenreiter in Deutschland und
schafft Fakten für seine Städte und Gemeinden.“
Genau diese Städte und Gemeinden haben uns
über den Gemeinde- und Städtebund Folgendes
mit auf den Weg gegeben: „Bei dem vorliegenden
Gesetzesentwurf handelt es sich um einen schlan-
ken Gesetzesentwurf, der verhältnismäßig schnell
erstellt wurde, was wir sehr begrüßen.“
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